
 

  

Bekanntmachung 
der Gemeinde Drage 

  
Erneute Veröffentlichung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 7 -   der 

Gemeinde Drage nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 

Der von der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Drage in der Sitzung am 
08.12.2025 gebilligte und zur 
Veröffentlichung im Internet bestimmte 
geänderte Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 7  nördlich der 
Friedrichstädter Chaussee (B202), 
östlich der Wohnbebauung 
Friedrichstadt (B-Plan 15), direkt 
angrenzend an das Umspannwerk 
Friedrichstadt und die Begründung 
sowie die nach Einschätzung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen 

Stellungnahmen sind verkürzt gemäß § 4a Abs. 3 BauGB für die Dauer der 
Veröffentlichungsfrist vom 
 

06.01.2026 bis 21.01.2026 
 
im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite oder Internetadresse 
eingesehen werden: 
https://www.amt-nordsee-treene.de/Verwaltung-Bürgerservice/Amt-Nordsee-
Treene/Bauleitplanung-der-Gemeinden/-B-Pläne-F-Pläne-und-L-Pläne-im-Verfahren-/ unter 
Gemeinde Drage. 
 
Umweltrelevante Informationen sind verfügbar im Umweltbericht zum Bauleitplan (Bestandteil 
der Begründung), in den Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung gem.§ 4 Abs.1 
BauGB, in den Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. § 4 Abs.2 BauGB und im 
Landschaftsplan der Gemeinde Drage sowie der artenschutzfachlichen Potentialeinschätzung 
mit Ergänzung und der Lärmprognose enthalten. 
 
Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 
Mensch, Fläche, Boden und Wasser, Klima und Luft, Pflanzen, Tiere und 
Lebensgemeinschaften, Landschaft, Schutzgebiete sowie Kultur und Sachgüter betrachtet 
und geprüft.  
 
In den Stellungnahmen finden sich Aussagen zu folgenden Schutzgütern:  
Mensch: Innenministerium 25.09.2025 sowie der Kreis Nordfriesland 27.08.2025 verweisen 
auf mögliche immissionsschutzrechtliche Konflikte in Bezug auf die Wohnbebauung in 
Friedrichstadt; 
 

- Fläche, Boden und Wasser: Kreis Nordfriesland Untere Bodenschutzbehörde 27.08.2025 
verweist auf Berücksichtigung eines vorsorgenden Bodenschutzes; UNB Kreis NF 
03.11.2025 verweist auf Darstellung Ausgleichsflächen und Eingriffs-Ausgleichsberechnung.  
 

- Pflanzen, Tiere und Lebensgemeinschaften einschl. Artenschutz: Kreis Nordfriesland UNB 
27.08.2025 Naturschutzfachliche Untersuchungen über den nach § 1a Baugesetzbuch 
gängigen Ermittlungen und Bewertungen der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 
(Eingriffs-/ Ausgleichsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) und den hier genannten 
Anregungen werden nicht für erforderlich gehalten; UNB Kreis NF 03.11.2025 verweist auf 



 

  

Eingriffsvermeidung und die fehlende Berücksichtigung der Fledermäuse im 
Artenschutzfachlichen Fachbeitrag sowie Lichtimmission und zertifiziertes Pflanzgut. 

- Landschaft: Landesplanung 25.09.2025 mit Hinweis, dass neue Bauflächen nur in guter 
räumlicher und verkehrsmäßiger Anbindung an vorhandene, im baulichen Zusammenhang 
bebaute, tragfähige und zukunftsträchtige Ortsteile und in Form behutsamer 
Siedlungsabrundungen ausgewiesen werden. Die vorliegende Planung schließt zwar an 
bauliche Strukturen der Stadt Friedrichstadt an, bildet jedoch vielmehr eine bandartige Struktur 
als eine behutsame Siedlungsabrundung aus. Kreis Nordfriesland FD Klimaschutz, 
nachhaltige Raumentwicklung und Planung 27.08.2025 Gegenüberstellung der Belange des 
Orts- und Landschaftsbildes und der aktuellen Anforderungen und rechtlichen Grundlagen 
zum Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. UNB Kreis NF 
03.11.2025 verweist auf fehlende Eingrünung auf der Ostseite 

- Kultur und Sachgüter: Kreis Nordfriesland 27.08.2025 und Wirtschaftsministerium 27.08.2028 
verweisen auf die Anbauverbotszone an Bundesstraßen; Wasserverband 
Norderdithmarschen 25.08.2025 verweist auf die Zuständigkeit der Gemeinde für die 
Vorhaltung von Feuerlöscheinrichtungen. Hydranten im ausreichenden Umfang sind nicht 
vorhanden und nicht vorgesehen.   
 
 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls mit aus. 
 
Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf Folgendes 
hingewiesen: 
- Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungsfristen 
abgegeben werden. 
- Stellungnahmen können nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden.  
- Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische Übermittlung von 
Stellungnahmen ist wie folgt möglich: per mail an info@amt-nordsee-treene.de. Bei Bedarf 
können Stellungnahmen aber auch schriftlich oder während der oben genannten Dienstzeiten 
zur Niederschrift abgeben werden. Kinder und Jugendliche gehören auch zur Öffentlichkeit 
und können sich während der Veröffentlichungsfrist über die Planung informieren und 
Stellungnahmen dazu abgeben.  
- Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB, 
dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig 
abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplanes Nr. 7 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der  des Bebauungsplanes Nr. 
7 nicht von Bedeutung ist. 
- Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB bestehen 
folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 
BauGB: 
• Der Entwurf und die Begründung liegen während der oben angegebenen 
Veröffentlichungsfrist in der Amtsverwaltung des Amtes Nordsee-Treene, Schulweg 19, 25866 
Mildstedt in Zimmer 18, während folgender Zeiten : dienstags von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 
13:30 Uhr bis 15 Uhr sowie donnerstags von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16 Uhr 
öffentlich aus. Weitere Termine können mit den Mitarbeitern der Bauleitplanung unter der Tel. 
04841/992-312 oder 992-323 oder per E-mail an info@amt-nordsee-treene.de vereinbart 
werden. 
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 BauGB zusätzlich in das 
Internet unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingestellt: www.amt-nordsee-
treene.de/Verwaltung-Bürgerservice/Amt-Nordsee-Treene/Bauleitplanung-der-Gemeinden/-
B-Pläne-und-F-Pläne-im-Verfahren unter Gemeinde Drage 
 
Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser 
Bekanntmachung sind über den Digitalen Altlas Nord des Landes Schleswig-Holstein 
zugänglich. Der digitale Atlas Nord ist das zentrale Landesportal des Landes Schleswig-



 

  

Holstein im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter halbsatz BauGB, erreichbar unter 
www.schleswig-Holstein.de/bauleitplanung  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt. 
 
Gemeinde Drage, den 20.01.26 
 
Die Bürgermeisterin 
Maren Fürst 
 
 
Ausgehängt am: 11.12.2025     _____________ 
 
Abzunehmen am: 19.12.2025 
 
Abgenommen am: ____________    _____________ 
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